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Amt Odervorland 

Sitz Briesen (Mark) 

Der Amtsdirektor 

Amt Odervorland, Bahnhofstraße 3 - 4, 15518 Briesen (Mark) 

 

Amt Odervorland 

Ordnungsamt 

Bahnhofstraße 3-4, 15518 Briesen (Mark) 

 

 

 

 

 

Steuerpflichtiger (Hundehalter/in) 
Name, Vorname 

 
Postleitzahl, Ort 

Straße, Haus-Nr. 

 
Tel./ E-Mail 

 

Hündin/Hund  
Rasse 

 
Geburtsdatum 

Name 

 
Geschlecht 

Fellfarbe 

 

 

Hundehaltung     

 Ersthund Zweithund weiterer Hund weiterer Hund 

Anzahl 

der anzumeldenden Hunde 

    

Datum der Aufnahme in den 

Haushalt 

Monat:                              Jahr:   

Transponder Nr./ ChipNr. 

 

    

Nachweis Transponder 

Nr./ Chip Nr.: 

liegt dem Antrag bei 

 

wird nachgereicht 

 

Gefährlicher Hund gemäß 

§5 HundehV: 

Ja  Nein    

Wurden Ordnungsverfügungen von anderen Ordnungsbehörden erlassen in denen zur Gefährlichkeit 

des Hundes Auflagen ergangen sind? (z.B. bei Bissvorfällen) 

Nachweis gefährlicher 

Hund: 

liegt dem Antrag 

bei 

 

wird nachgereicht trifft nicht zu 

 
Ich versichere, die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen getätigt zu haben. Es wurde auf die abgedruckte 

Datenschutzerklärung auf Seite 2 nach Art 13 DSGVO hingewiesen. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum, Unterschrift 

 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner:  

Ordnungsamt 

E-Mail: ordnungsamt@amt-odervorland.de 

 

Anzeige Hundehaltung/Hundesteueranmeldung 
gemäß HundehV Brandenburg/Hundesteuersatzungen der Gemeinden Berkenbrück, Briesen (Mark), Jacobsdorf und Steinhöfel 

 

 

 

 

 

  

   

Vom Amt auszufüllen:  

HVO                        Statistik                                   E-Akte                         Hundesteuermarke/Kassenzeichen:          
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Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit der Erhebung der Hundesteuer und Anzeigepflicht im Ordnungsamt 
 
Das Amt Odervorland ist nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verpflichtet, im Zuge der Erhebung Ihrer 
persönlichen Daten transparent auf Folgendes hinzuweisen: 
 

• Verantwortlich für die Datenerhebung ist das Amt Odervorland, Bahnhofstr. 3 – 4, 15518 Briesen (Mark), info@amt-
odervorland.de Tel. 033607 897 – 10. 
• Die Datenschutzbeauftragte des Amtes Odervoland ist zu erreichen unter carolin.elsholz@amt-odervorland.de, Tel. 
033607 897 42 
Bahnhofstraße 2-3 15518 Briesen (Mark) 

 
Zwecke der Verarbeitung 
Ihre Daten werden zur Durchführung des Verfahrens zur Festsetzung, Erhebung und Vollstreckung der Hundesteuer für den 
Hund erhoben, 
der mit diesem Formular angemeldet beziehungsweise abgemeldet wird. 
 
Art der personenbezogenen Daten, Verarbeitung, Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Die im Formular genannten Daten (Name, Vorname, Adresse etc.) werden für die Durchführung des Besteuerungsverfahrens 
und der 
Anzeigepflicht im Ordnungsamt verarbeitet. 
Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DSGVO in Verbindung mit der derzeitig gültigen 
Hundesteuersatzung der 
Gemeinden des Amtes Odervorland sowie der gültigen Fassung der Hundehalterverordnung Brandenburg, dem 
Kommunalabgabengesetz 
und der Abgabenordnung verarbeitet. 
 
Ihre personenbezogenen Daten werden nur im Rahmen der durch Gesetz zugelassenen Fälle (§30 Abgabenordnung: 
Steuergeheimnis) an Dritte weitergegeben 
 

• an das Ordnungsamt im Zuge der Anzeigepflicht durch die gültige Hundehalterverordnung Brandenburg, 
• an die Polizei und andere Sicherheitsbehörden im Falle einer Verfolgung einer Straftat bzw. Gefahr in Verzug in 
sonstigen 
polizeilichen Verfahren oder Verfahren bezüglich der öffentlichen Sicherheit, 
• an die Kasse des Amtes mit der Vollstreckungsstelle zur Durchsetzung der Forderungen seitens des Amtes 
Odervorland 
• an das Steueramt zur steuerlichen Anmeldung laut den aktuell gültigen Hundesteuersatzungen der Gemeinden des 
Amtes Odervorland 

 
Ihre Daten werden solange gespeichert, wie sie für die oben genannten Zwecke erforderlich sind bzw. wir auf Grund 
gesetzlicher Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen hierzu verpflichtet sind (zehn Jahre nach Beendigung der Steuerpflicht). 
 
Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

• Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 
• Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 
DSGVO). 
• Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 
• Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

 
Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der Brandenburgischen Landesbeauftragten für Datenschutz  
Stahnsdorfer Damm 77, 14532 
Kleinmachnow, Tel. 033203 – 3560, Poststelle@LDA.Brandenburg.de. 
 
Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten anzugeben. Diese Verpflichtung ergibt sich aus der Hundesteuersatzung in Verbindung 
mit der Abgabenordnung sowie der Hundehalterverordnung Brandenburg. 
 
Das Sachgebiet Steuern und das Ordnungsamt benötigt Ihre Daten, um die Hundesteuer sowie die Anzeigepflicht laut HundhV 
Brandenburg erheben zu können. 
Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, liegt der Verdacht der Steuerhinterziehung und eine Ordnungswidrigkeit vor. 
Sie können in diesem Fall von dem Amt Odervorland auch ohne Anmeldung zur Zahlung der Steuer oder Anmeldung des 
Hundes im Ordnungsamt verpflichtet werden. 
 
Eine ausführliche Zusammenstellung der wichtigsten Informationen und Ihnen zustehenden Rechten erhalten Sie aus der 
Datenschutzerklärung des Amtes Odervorland, diese finden Sie online über unsere Internetadresse 
https://www.amt-odervorland.de/index.php_id=datenschutzerklaerung. Sofern Sie Online-Inhalte nicht einsehen können, sind 
wir gerne bereit, Ihnen diese Zusammenstellung in für Sie geeigneter Form zur Verfügung zu stellen. Sofern Sie dies 
wünschen, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. 
 

 


